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Die Große Kammer des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) hat am 12. Oktober 2010 in
der Rechtssache Rosenbladt entschieden, dass eine tarifvertragliche Regelung, wonach ein Ar-
beitsverhältnis automatisch endet, wenn der/die Beschäftigte das Rentenalter erreicht, nicht ge-
gen das in Art. 2 der Richtlinie 2000/78/EG (RL 2000/78/EG) normierte Verbot der Altersdiskri-
minierung verstößt. Danach ist jede unmittelbare oder mittelbare Ungleichbehandlung auf Grund
des Alters verboten, die nicht nach Art. 6 der RL 2000/78/EG gerechtfertigt ist.

Das Ausgangsverfahren

§ 10 Nr. 5 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) i.V.m dem Tarifver-
tragsgesetz gestattet tarifvertragliche Verein-
barungen, die die Beendigung eines Beschäf-
tigungsverhältnisses ohne Kündigung mit
dem Eintritt in das Rentenalter vorsehen.
Eine solche Regelung findet sich in § 19
Nr. 8 des deutsche Rahmentarifvertrages für
die gewerblichen Beschäftigten in der Ge-
bäudereinigung. Danach enden Arbeitsver-
hältnisse „mit Ablauf des Monats, in dem
der/die Beschäftigte Anspruch auf eine Ren-
te wegen Alters hat, […] spätestens mit Ab-
lauf des Monats in dem der/die Beschäftigte
das 65. Lebensjahr vollendet hat“.

Auf dieser Grundlage war das Arbeitsver-
hältnis einer Reinigungskraft durch ihren
Arbeitgeber beendet worden, als sie das Ren-
tenalter von 65 Jahren erreicht hatte. Dage-
gen erhob sie Klage beim Arbeitsgericht
Hamburg. Dort stellte sich im Wesentlichen
die Frage, ob die automatische Beendigung
eines Arbeitsverhältnisses bei Erreichen des
gesetzlichen Rentenalters gegen das in der
RL 2000/78/EG niedergelegte Verbot der
Diskriminierung wegen des Alters verstößt.
Das Arbeitsgericht ersuchte den EuGH um
Vorabentscheidung.

Das Urteil des EuGH

Der EuGH stellt zunächst fest, dass eine Vor-
schrift, die die automatische Beendigung
eines Arbeitsverhältnisses bei Erreichen des
Rentenalters der Beschäftigten gestattet, zu
einer unmittelbar auf dem Alter beruhenden
Ungleichbehandlung im Sinne von Art. 2
Abs. 2 Buchst. a der RL 2000/78/EG führt.
Diese kann aber gemäß Art. 6 Abs. 1 der RL
2000/78/EG gerechtfertigt sein.

Hierzu prüft der Gerichtshof sowohl grund-
sätzlich in Bezug auf § 10 Nr. 5 AGG als
auch konkret in Bezug auf § 19 Nr. 8 Rah-
mentarifvertrag, ob mit der Ungleichbehand-
lung ein legitimes Ziel im Sinne von § 6
Abs. 1 der RL 2000/78/EG verfolgt wird. Er
bejaht dies und stellt entscheidend darauf
ab, dass bezweckt werde, durch eine bessere
Beschäftigungsverteilung zwischen den Ge-
nerationen den Zugang jüngerer Arbeitneh-
mer zur Beschäftigung zu fördern. Klauseln
über die automatische Beendigung von Ar-
beitsverhältnissen seien das Ergebnis eines
eng mit politischen Entscheidungen im Be-
reich Ruhestand und Beschäftigung ver-
knüpften Ausgleichs divergierender Interes-
sen. Angesichts des weiten Ermessensspiel-
raums der Mitgliedstaaten und auch der
Sozialpartner auf dem Gebiet der Sozial-
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und Beschäftigungspolitik, sei eine Rege-
lung, welche einerseits den Arbeitnehmern
eine gewisse Stabilität der Beschäftigung
und einen langfristig vorhersehbaren Eintritt
in den Ruhestand und andererseits den Ar-
beitgebern eine gewisse Flexibilität in ihrer
Personalplanung biete, „nicht unvernünftig“.

Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung
untersucht der EuGH, ob die Regelungen
auch „angemessen und erforderlich“ zur
Erreichung des legitimen Zweckes sind. Er
bejaht dies vor dem Hintergrund, dass den
Betroffenen am Ende ihrer beruflichen Lauf-
bahn ein finanzieller Ausgleich in Gestalt
einer Altersrente zusteht. Zudem sei durch
die tarifvertragliche Ausgestaltung sicherge-
stellt, dass die speziellen Merkmale der je-
weiligen Beschäftigungsverhältnisse gebüh-
rend berücksichtigt werden können. Ent-
scheidend sei auch, dass die automatische
Beendigung des konkreten Arbeitsverhält-
nisses nach deutschem Recht nicht zwangs-
läufig dazu führe, dass die Betroffenen end-
gültig aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden
müssten. Personen im Rentenalter sei es
nämlich nicht verwehrt, eine Berufstätigkeit
über das Erreichen des Rentenalters hinaus
fortzuzuführen. Insbesondere dürften sie bei
Aufnahme einer neuen Beschäftigung nicht
auf Grund ihres Alters diskriminiert werden.

Einordnung und Ausblick

Mit dem Urteil bekräftigt der EuGH in nun
gefestigter Rechtsprechung, dass die natio-
nalen Gesetzgeber und Sozialpartner im
Rahmen eines weiten Ermessensspielraums
Regelungen über das Ausscheiden von Ar-
beitnehmern aus dem aktiven Erwerbsleben
bei Erreichen des Rentenalters treffen kön-
nen. Voraussetzung ist, dass die Regelungen
einem legitimen Ziel, wie etwa der gerechten

Verteilung der Berufschancen zwischen den
Generationen, dienen und die Interessen der
Betroffenen ausreichend berücksichtigt wer-
den.

Schon in der Rechtssache Palacios de la
Villa sah der Gerichtshof eine spanische Re-
gelung als gerechtfertigt an, nach welcher
Arbeitnehmer unter Gewährung einer Alters-
rente mit Erreichen des 65. Lebensjahres
zwangsweise in den Ruhestand versetzt
wurden, um eine generationsgerechte Vertei-
lung der vorhandenen Arbeitsplätze zu ge-
währleisten. In der Rechtssache Age
Concern bestätigte der Gerichtshof, dass die
vorgelegte englische Vorschrift gerechtfertigt
sein kann, welche die Kündigung von Perso-
nen vorsieht, die das 65. Lebensjahr vollen-
det haben. Es sei aber Sache des nationalen
Gerichts, zu prüfen, ob die konkrete Rege-
lung in verhältnismäßiger Weise rechtmäßige
sozialpolitische Ziele verfolgt.

Auch das Urteil des EuGH zur Rechtferti-
gung einer Höchstaltersgrenze für Vertrags-
zahnärzte fügt sich in diese Rechtspre-
chungslinie ein: So hat der Gerichtshof in
der Rechtssache Petersen entschieden, dass
der Zweck, den Zugang jüngerer Personen
zum Beruf des Vertragszahnarztes zu begüns-
tigen, legitim im Sinne von Art. 6 Abs. 1 der
RL 2000/78/EG sein kann. Die Frage, ob die
Höchstaltersgrenze von 68 Jahren angemes-
sen und erforderlich ist, wurde an das natio-
nale Gericht zurückverwiesen.

In den anhängigen Rechtssachen Kumpan,
Georgiev, Prigge u.a. sowie Fuchs und Köh-
ler wird der EuGH Gelegenheit haben, seine
Rechtsprechung zu den Grenzen der Recht-
fertigung einer Ungleichbehandlung wegen
des Alters weiter zu konkretisieren.
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